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Arbeitslosengeld 2 Rechtlichen Rahmen in der Praxis umsetzen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.471 - 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

Der Magistrat wird aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass die 
MitarbeiterInnnen der AFK: 
 

1. die Hilfeempfänger informieren, dass sie die Eingliederungsvereinbarung 
nicht sofort unterschreiben müssen, sondern sich Zeit nehmen können, 
um sie in Ruhe zuhause zu bedenken und zu unterschreiben 

2. die Anträge entgegennehmen, sobald sie ihnen vorgelegt werden – auch 
wenn Sofortangebote unterbreitet werden 

3. die Leistungsberechtigten über ihre Rechte umfassend informieren. Dazu 
gehört z.B. dass unangemeldete Hausbesuche nicht zugelassen werden 
müssen, dass die MitarbeiterInnen kein Recht haben, Schranktüren u.ä. 
öffnen zu lassen, dass bei Terminen eine Begleitung zugelassen werden 
muss. 

4. die Leistung für die Kosten der Unterkunft (KdU) nicht kürzen, bevor 
eine Mitteilung ergangen ist, dass die Miete unangemessen hoch ist und 
bevor in einem Gespräch geklärt ist, welche Maßnahmen zur 
Verringerung im Einzelfall möglich sind. Es ist darauf zu achten, dass die 
Betroffenen eine angemessene Frist erhalten (6 Monate), geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, in der die reale Miete bezahlt wird. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG, Stadtverordnete Yildirim 
Ablehnung: SPD, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Arbeitslosengeld 2 
Rechtlichen Rahmen in der Praxis umsetzen, 101.16.471, wird 
abgelehnt. 

 
 
 
Jürgen Kaiser     Heidi Woelk 
Stadtverordnetenvorsteher   Schriftführerin 


